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Verordnung zur Änderung von Schonzeiten für Rabenkr ähen und Elstern im Landkreis Cuxhaven 

Rabenkrähen und Elstern unterstanden bis 2001 dem Naturschutzrecht. Dieses führte jedoch immer wieder 
zur Auflehnung von geschädigten Landwirten und Naturschützern. Erst seit Einführung der Jagdzeit für diese 
Vogelarten mit Inkrafttreten der Niedersächsischen Verordnung über die Jagdzeiten (NJagdzeitVO) vom 06. 
August 2001 (Nds. GVBl. S. 100) ist eine Bejagung möglich. 

Die Jagd auf Rabenkrähen ist danach in der Zeit vom 01. August bis 20. Februar zulässig, die Jagd auf Els-
tern vom 01. August bis 28. Februar.  

Die Jägerschaft Land Hadeln / Cuxhaven e. V. beantragt mit Schreiben vom 19.04.2006 die Verlängerung 
der Jagdzeiten für Rabenkrähen und Elstern bis zum 31. März eines jeden Jahres. 

Die Beschwerden aus der Landwirtschaft über starke Schäden durch Rabenkrähen, auch während der Setz- 
und Brut- und Aufzuchtszeit, nehmen zu. Insbesondere ist es jedoch zum Schutz unseres Niederwildes und 
anderer nicht jagdbarer Vogelarten erforderlich, die Anzahl der Rabenkrähen und Elstern zu verringern.  

Rabenkrähen und Elstern ernähren sich die u. a. von Kleinsäugern, Jungvögeln und Eiern. Im Besonderen 
geht es der Jägerschaft daher um den Schutz der heimischen Klein- bzw. Jungtiere. Diese sind durch die 
Ernährung der Rabenkrähen und Elstern großer Gefahr ausgesetzt (s. Anlage 2). 

Um eine nachhaltige Veränderung zu erwirken, ist es daher erforderlich, die zukünftigen Brutpaare während 
des Nestbaus bejagen zu können. Der Nestbau erfolgt im März. 

Zum 01. April beginnt die gesetzliche Setz- und Brut- und Aufzuchtszeit. Die Rabenkrähen und Elstern be-
ginnen auch tatsächlich Anfang April mit dem Brüten. Dabei sollen sie nicht gestört werden. Daher ist eine 
Verlängerung der Jagdzeit bis 31. März sinnvoll. 

Gemäß § 26 Abs. 3 NJagdG ist die Jagdbehörde ermächtigt, aus Gründen der Wildhege oder Landeskultur 
Schonzeiten durch Verordnungen vorübergehend aufzuheben. 

Durch den Erlass der Verordnung wird eine Entbürokratisierung erreicht, da keine Einzelgenehmigungen 
erteilt werden müssen. Außerdem sind die Jagdausübungsberechtigten somit in der Lage –ohne Verzöge-
rung durch Antragstellung– die Rabenkrähen und Elstern landkreisweit effektiv zu bejagen.  

Der Jagdbeirat des Landkreises Cuxhaven hat sich in der Sitzung am 26.04.2006 einstimmig für eine Ver-
längerung der Jagdzeiten von Rabenkrähen und Elstern für das gesamte Kreisgebiet in Form einer Verord-
nung ausgesprochen. 
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Beschlussvorschlag : 

Die als Anlage 1 beigefügte Verordnung zur Änderung der Schonzeiten im 
Landkreis Cuxhaven wird beschlossen. 

B i e l e f e l d  


